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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Als Novum in der Geschichte des Bundesstaates machten zum ersten Mal Kantone
Gebrauch von ihrem Recht, gegen einen Parlamentsbeschluss das Referendum
einzureichen. Elf Kantone (notwendig für ein Kantonsreferendum wären acht gewesen)
beantragten eine Volksabstimmung über das Steuerentlastungsprogramm, welches ihrer
Meinung nach für die Kantone nicht verkraftbare Steuerausfälle bringen würde. 1

ANDERES
DATUM: 10.10.2003
HANS HIRTER

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Der Bundesrat legte im Mai 2022 seine Botschaft zur Gewährleistung von fünf
geänderten Kantonsverfassungen vor. Er betrachtete alle Verfassungsänderungen als
bundesrechtskonform und beantragte den eidgenössischen Räten deshalb ihre
Gewährleistung.
Der Kanton Bern hatte einen neuen Artikel zum Klimaschutz als Aufgabe von Kanton und
Gemeinden in seine Verfassung aufgenommen. Die Stossrichtung des neuen Artikels
stimmte mit jener der Klimapolitik des Bundes überein.
Im Kanton Glarus war die Verantwortung für die ambulante und die stationäre
Gesundheitsversorgung neu dem Kanton statt wie bisher den Gemeinden zugewiesen
worden. Zudem hatte der Kanton eine Anpassung seiner Gerichtsorganisation
beschlossen, namentlich mit der Schaffung von teilamtlichen Vizepräsidien im
Obergericht und im Kantonsgericht, für die wie für die Präsidien nur noch ausgebildete
Juristinnen oder Juristen wählbar sind. Diese Anpassungen lagen ebenso in der
Autonomie des Kantons wie jene in Appenzell Innerrhoden, wo der Kanton Änderungen
an der Organisation des Zwangsmassnahmengerichts und der Vermittlerämter
vorgenommen hatte.
Der Kanton Tessin hatte in seiner Kantonsverfassung ein neues Sozialziel aufgenommen,
wonach sich der Kanton für die Ernährungssouveränität einsetzen soll. Da die Kantone
grundsätzlich autonom seien, eigene Sozialziele zu formulieren, und die Förderung der
Ernährungssouveränität zudem in dieselbe Richtung weise wie die Ziele des Bundes zur
Lebensmittelversorgung und zur landwirtschaftlichen Produktion, beantragte der
Bundesrat auch für diese Anpassung die Gewährleistung. In die
Organisationsautonomie des Kantons fiel sodann die zweite Tessiner Änderung, mit der
neu ein ausserordentliches obligatorisches Finanzreferendum geschaffen wurde:
Grössere Ausgabenbeschlüsse müssen im Tessin künftig der Stimmbevölkerung
unterbreitet werden, wenn ein Drittel der anwesenden Grossratsmitglieder dies
verlangt.
Ebenfalls in die kantonale Organisationsautonomie fielen die beiden Anpassungen an
der Neuenburger Verfassung: Für die Gemeindeebene führte der Kanton das
Instrument der Volksmotion ein, und Mitglieder der Neuenburger Kantonsregierung
können künftig nur noch insoweit an Sitzungen der Organe des Kantonsparlaments
teilnehmen, als das kantonale Gesetz dies vorsieht. Bemerkenswert an diesen beiden
Änderungen war, dass der Bund erst acht bzw. neun Jahre nach ihrem Beschluss durch
die Neuenburger Stimmberechtigten über ihre Gewährleistung zu befinden hatte; es
handelte sich um die zweite Tranche von «Aufräumarbeiten», nachdem der Kanton es
offenbar versehentlich mehrere Jahre lang versäumt hatte, vorgenommene
Verfassungsänderungen dem Bund zur Gewährleistung weiterzuleiten. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.05.2022
HANS-PETER SCHAUB
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Interkantonale Zusammenarbeit

Als Novum in der Geschichte des Bundesstaates machten zum ersten Mal Kantone
Gebrauch von ihrem Recht, gegen einen Parlamentsbeschluss das Referendum
einzureichen. Elf Kantone (notwendig für ein Kantonsreferendum wären acht gewesen)
beantragten eine Volksabstimmung über das Steuerentlastungsprogramm, welches ihrer
Meinung nach für die Kantone nicht verkraftbare Steuerausfälle bringen würde. Die
Initiative dazu war von den Kantonsregierungen ausgegangen. Koordiniert durch die
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) hatten achtzehn Regierungen in den
kantonalen Parlamenten entsprechende Vorlagen eingebracht. 3

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 26.09.2003
HANS HIRTER

Das im Vorjahr eingereichte Kantonsreferendum gegen das
Steuerentlastungsprogramm des Bundes war erfolgreich. Das Volk lehnte am 16. Mai das
Steuerpaket deutlich ab, in keinem einzigen Kanton ergab sich eine Ja-Mehrheit. (Zum
Abstimmungsresultat siehe hier.)

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 16.05.2004
HANS HIRTER

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Das Steuerpaket hat insbesondere bei der Wohneigentumsbesteuerung massive
Steuerausfälle für die Kantone zur Folge; deshalb lehnten die kantonalen
Finanzdirektoren die Steuerreform ab. In der Folge reichten elf – nötig gewesen wären
acht – kantonale Regierungen resp. Parlamente (BE, BS, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, VS,
VD) erstmals in der Geschichte des Bundesstaates ein Kantonsreferendum ein. Da das
Zustandekommen des Kantonsreferendums bis im September unklar war, reichte ein
links-grünes Komitee ebenfalls das Referendum gegen das Steuerpaket ein. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.10.2003
MAGDALENA BERNATH

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Der Schweizerische Hauseigentümerverband zeigte sich über das Ja des Parlaments
zum Steuerpaket befriedigt und sistierte die geplante Lancierung eigener
Volksinitiativen im Bereich des Bausparens und der Eigenmietwertbesteuerung. Die
kantonalen Finanzdirektoren hingegen lehnten die Steuerreform ab. Einen reinen
Systemwechsel hätten sie unterstützt, nicht jedoch das nun vorliegende Modell, das
trotz Abschaffung des Eigenmietwerts weiterhin grosszügige Abzüge für
Unterhaltskosten und Schuldzinsen erlaubt. Die entsprechenden Steuerausfälle seien
für die Kantone nicht tragbar. In der Folge reichten die Regierungen resp. Parlamente
von Bern, Graubünden, Solothurn, Basel-Stadt, Glarus, Jura, Schaffhausen, Wallis,
Obwalden, Sankt Gallen und Waadt erstmals in der Geschichte des Bundesstaates ein
Kantonsreferendum ein. Da das Zustandekommen des Kantonsreferendums bis im
September unklar war, reichte ein links-grünes Komitee ebenfalls das Referendum
gegen das Steuerpaket ein. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.10.2003
MAGDALENA BERNATH

1) BBl, 2003, S. 7056 f.
2) BBl, 2022, 1203 ff.; BBl, 2022, 1204 f.
3) BBl, 2003, S. 7056 ff. ; BaZ, 21.6.03; 26.9.03. 
4) BBl, 2003, S. 7056 f. und 7269 f.; Presse vom 21.6., 4.7., 17.9., 25.9., 4.10., 10.10. und 28.10.03.
5) BBl, 2003, S. 7056 f. und 7269 f.; Presse vom 21.6., 4.7., 17.9., 25.9., 4.10., 10.10. und 28.10.03.; Presse vom 23.6.03.
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